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Grundsatz der strikten Arbeitsteilung 
und der Vertrauensgrundsatz. Dies be-
deutet, dass jede ärztliche Fachkraft für 
die Patientenbehandlung nur aus Sicht 
ihres Fachgebietes verantwortlich ist und  
sich darauf verlassen kann, dass die an-
dere ärztliche Fachkraft die Versorgung 
im Rahmen ihres Fachgebietes adäquat 
übernimmt. Es gibt hier keine Überwa-
chungs- / Weisungsrechte. Eine Grenze 
des Vertrauensgrundsatzes ist aber dann 
erreicht, wenn die andere Fachkraft die 
ihr obliegenden Aufgaben offenkundig 
nicht fachgerecht durchführen kann 
(z. B. Übermüdung); dann muss das 
fachfremde ärztliche Personal aktiv wer-
den und darf nicht sehenden Auges eine 
Patientengefährdung hinnehmen. 

Intensivmedizin bleibt teilbar und muss  
dies unter dem Aspekt des jederzeit, 
innerhalb und außerhalb der Regel-
dienstzeiten zu gewährleistenden Fach- 
arztstandards, auch sein. Dies bedeu
tet: Wo die ärztliche Fachkraft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin 
an ihre Fachgebietsgrenzen kommt, 
muss der Facharztstandard des fremden 
Fachgebietes durch entsprechend kom- 
petentes ärztliches Fachpersonal des 
anderen Fachgebiets, das im Bedarfsfall 
rechtzeitig zur Versorgung hinzugezo
gen werden kann, gesichert sein. In 
der Zusammenarbeit mit Internistin
nen / Internisten werden sich die Kom- 
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Haftungsrisiko fachübergreifen-
de Tätigkeit – Grenzen der 
interdisziplinären Zusammen-
arbeit auf Intensivstationen 

Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg
Auch der zunehmende Personalmangel 
führt dazu, dass manche Kliniken „kre- 
ative Lösungen“ suchen und beispiels-
weise der Anästhesieabteilung die (Mit-)
Versorgung der internistischen Intensiv-
patientinnen / -patienten überträgt. Dazu 
ist aus rechtlicher Sicht Folgendes zu 
bedenken: 

Zivilrechtliche Haftung
Die Behandlung der Patientinnen und 
Patienten hat jederzeit nach den zum 
Zeitpunkt der Behandlung bestehen- 
den, allgemein anerkannten fachlichen 
Standards zu erfolgen (§ 630a Abs. 2  
Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). In 
der Begründung zum Gesetzesentwurf 
des § 630a BGB ist ausgeführt, dass 
bei der Festlegung, was im jeweiligen 
Fachgebiet Standard ist, „maßgeblich… 
insoweit regelmäßig Leitlinien, die von 
den wissenschaftlichen Fachgesellschaf­
ten vorgegeben werden“ sind. 

Nach den Empfehlungen der Fachgesell-
schaften / Berufsverbände1 gelten bei 
der interdisziplinären Zusammenarbeit 
auf Intensivstationen – wie auch für die 
intraoperative Zusammenarbeit – der 

1	 Gemeinsame Empfehlung zur Organisation der Intensivmedizin der DGAI und des BDA sowie der DGIM und der 
DGIIN, Anästh Intensivmed 2007:48;431–432 = https://www.bda.de/service-recht/publikationen/empfehlungen-
und-vereinbarungen.html
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Anästh Intensivmedizin 2024;65;V148–V151



BDAktuellV52 � Aus den Verbänden 

News  |  Information  |  Events

© Anästh Intensivmed 2024;65:V51–V54  Aktiv Druck & Verlag GmbH

Dann handelt es sich um eine fachüber-
greifende Tätigkeit, die haftungsrechtlich 
kritisch zu sehen ist.

Zwar können Ärztinnen / Ärzte aufgrund 
der Approbation überall auf dem Gebiet 
der Medizin tätig werden, sie werden 
aber bei fachfremden Tätigkeiten immer  
an dem Facharztstandard des fremden 
Fachgebiets gemessen. Diesen Facharzt
standard wird man bei Anästhesistinnen /  
Anästhesisten bezüglich der Behandlung 
von internistischen Erkrankungen nicht 
per se erwarten können. Auch wenn der 
Krankenhausträger einen internistischen 
Rufdienst organisiert, wird dies unter 
Umständen nicht ausreichend sein. 
Denn problematisch ist ja besonders, 
dass die ärztliche Fachkraft der Anäs-
thesie etwaige Komplikationen nicht 
rechtzeitig erkennt und somit auch nicht 
rechtzeitig den fachgebundenen Hinter-
grunddienst hinzuzieht.

Strafrechtliche Verantwortung
Wie kritisch fachübergreifende Tätig-
keiten sind, machen die beiden Straf
urteile des Landgerichts Augsburg und 
Amtsgerichts Gemünden deutlich. Die 
Gerichtsentscheidungen betrafen zwar 
fachübergreifende Bereitschaftsdienste, 
aber die Ausführungen sind auf jegliche 
fachfremde Einsätze übertragbar. 

Das LG Augsburg hat im Urteil vom  
30.09.2004 (Az. 3 KLs 400 Js 109903 / 01) 
einen fachübergreifenden Bereitschafts-
dienst zwar nicht für grundsätzlich un- 
zulässig erklärt, verlangt aber, durch  
adäquate organisatorische Maßnahmen 
sicherzustellen, dass der Facharztstan-
dard auch dann gewahrt bleiben kann. 
In dem entschiedenen Fall wurde auf 
der chirurgischen Normalstation ein  
Assistenzarzt der Inneren Abteilung ein-
gesetzt, der die Nachblutung bei einer 
Patientin nach Strumaresektion nicht 
rechtzeitig erkannte und somit den chi-
rurgischen Rufdienst zu spät informierte. 
Outcome der Patientin: Hypoxischer 
Hirnschaden. Während das Verfahren 
gegen den bereitschaftsdienstleistenden 

petenzen in manchen Bereichen zwar  
überschneiden, gleichwohl sind Anäs- 
thesistinnen / Anästhesisten nicht be-
rechtigt und unter haftungsrechtlichen 
Aspekten auch nicht dafür zuständig, 
speziell internistische Krankheitsbilder 
zu versorgen. 

Tätigkeiten im fremden Fachgebiet sind 
zwar rechtlich nicht verboten, führen 
aber dazu, dass die ärztliche Person 
an dem Facharztstandard des anderen 
Fachgebietes gemessen wird. Auch 
wenn die zu behandelnde Person sich 
auf der Intensivstation befindet und der 
Anästhesieabteilung die ärztlich-organi-
satorische Leitung dieser Station obliegt, 
hebelt dies den Grundsatz der strik- 
ten Arbeitsteilung nicht aus. Sollen die 
Anästhesistinnen / Anästhesisten auch 
die (Mit-)Betreuung der internistischen 
Intensivpatientinnen / -patienten über
nehmen, kommen folgende Varianten in 
Betracht:

Variante 1:
Das anästhesiologische ärztliche Fach-
personal ist nur für die intensivmedizi-
nische Behandlung der internistischen 
Kranken zuständig. Die Behandlung des 
Grundleidens obliegt weiterhin den in-
ternistischen Fachkräften. Dies ist unter 
haftungsrechtlichen Aspekten nicht zu 
beanstanden.

Variante 2:
Die ärztliche Fachkraft der Inneren 
Medizin ordnet im Vorfeld die weitere 
Therapie an und die ärztliche Fachkraft 
der Anästhesiologie führt die Maßnahme 
lediglich aus. Die Verantwortung für  
die internistische Versorgung und die 
Therapieentscheidung obliegt damit 
weiterhin der internistischen Fachabtei
lung. Auch dies ist haftungsrechtlich 
nicht zu beanstanden, vorausgesetzt, die 
Anästhesistinnen / Anästhesisten können 
die angeordneten Maßnahmen / Thera-
pien fachgerecht durchführen.

Variante 3:
Das ärztliche Personal der Anästhesie-
Abteilung ist für die Patientenbehandlung 
sowohl im Bereich der Intensivmedizin 
als auch im Bereich des Grundleidens 
zuständig und hat hier eigenverantwort-
lich Therapieentscheidungen zu treffen. 

Assistenzarzt der Inneren Abteilung ge- 
gen Zahlung einer Geldauflage einge-
stellt wurde, ist der chirurgische Chefarzt 
zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen 
wegen fahrlässiger Körperverletzung 
verurteilt worden ist.2

Ähnlich entschied das AG Gemünden 
am 3.2.2010 (Az. 1 Ls 801 Js 16954 / 05). 
In dem Fall ging es um die Nachblutung 
einer Patientin (Z. n. Sectio) auf der Wo-
chenstation einer Klinik. Trotz eindeu-
tiger und sich verdichtender Hinweise 
erkannte weder der Beleggynäkologe 
noch der Weiterbildungsassistent den 
Volumenmangelschock einer Patientin, 
die durch Verbluten verstarb.

Der gynäkologische Belegarzt wurde 
wegen eines mangelhaft organisierten 
Bereitschaftsdienstes zu einer Freiheits-
strafe von acht Monaten auf Bewäh-
rung verurteilt. Das gleiche Strafmaß 
verhängte das AG Gemünden für den 
diensthabenden fachfremden Weiterbil-
dungsassistenten.3 

Arbeitsrechtliche Verpflichtung? 
Ist in den Arbeitsverträgen der Arbeit
nehmenden festgelegt, dass sie als ärzt- 
liches Personal der Abteilung für Anäs-
thesie und Intensivmedizin eingestellt 
sind, so wird das Direktionsrecht der 
Arbeitgebenden limitiert. Die Arbeit-
nehmenden können nicht gegen ihren 
Willen in anderen Fachabteilungen 
eingesetzt werden. 

Wenn Unternehmen trotzdem die Um- 
strukturierung und Erweiterung der Zu-
ständigkeiten / Pflichten gegen den Wil- 
len der Arbeitnehmenden durchsetzen 
möchten, dann ist dies nur im Wege ei-
ner so genannten Änderungskündigung 
möglich. Dafür benötigen Arbeitgebende 
– sofern das Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG) eingreift – einen personen-, 
verhaltens- oder betriebsbedingten Kün- 
digungsgrund, den sie im Streitfall 
darlegen und beweisen müssen. Eine 
Änderungskündigung kann gerichtlich 
überprüft werden, sofern innerhalb von 
3 Wochen nach Erhalt des Kündigungs-

2	 Biermann E, Weis E: Fachübergreifender Bereitschaftsdienst = BDAktuell JUS-Letter Juni 2006, Anästh Intensivmed 
2006;47:367–370

3	 Biermann E, Weis E: Ein Blick ins Gerichtsfach: Fachübergreifender Bereitschaftsdienst = BDAktuell JUS-Letter Juni 
2010, Anästh Intensivmed 2010;51:365–368



BDAktuell Aus den Verbänden� V53

News  |  Information  |  Events

© Anästh Intensivmed 2024;65:V51–V54  Aktiv Druck & Verlag GmbH

schreibens Klage erhoben wird und 
fristgerecht auch ein entsprechender 
Vorbehalt gegenüber dem Unternehmen 
erklärt wird (§ 2 KSchG).4

Fazit
Tätigkeiten im fremden Fachgebiet sind 
zwar rechtlich nicht verboten, sind aber 
– im Hinblick auf den einzuhaltenden 
Facharztstandard – mehr als kritisch zu 
sehen. Denn diesen Standard im Be- 
reich der Inneren Medizin werden Anäs- 
thesistinnen / Anästhesisten und Inten
sivmedizinerinnen / -mediziner nicht ge- 
währleisten können, auch wenn die 
Fachgebiete sich zum Teil überschnei-
den. Die Abgrenzung der Fachgebiete 
ergibt sich aus der Weiterbildungsord-
nung.

Auf jeden Fall ist der Haftpflichtversiche-
rungsschutz zu klären. Üblicherweise 
sind Arbeitnehmende für die dienstliche 
Tätigkeit über die Arbeitgebenden haft- 
pflichtversichert sind. Es sollte eine 
schriftliche Versicherungsbestätigung für  
die fachübergreifende Tätigkeit einge-
fordert werden. Da inzwischen viele 
Haftpflichtversicherer großen Wert auf 
Risikomanagement legen, können die 
Arbeitnehmenden von dortiger Seite 
Unterstützung erhalten. 

Ferner muss auf die Mitverantwortung 
des Krankenhausträgers in zivil-, aber 
auch in strafrechtlicher Hinsicht unter 
dem Aspekt des Organisationsverschul-
dens hingewiesen werden. Dieser Vor-
wurf trifft auch die Abteilungsleitungen 
Anästhesie und Inneren Medizin, die die 
Dienste zumindest organisieren.

Personalmangel in den anderen Abtei- 
lungen rechtfertigt nicht den fachüber
greifenden Einsatz von ärztlichem Per- 
sonal. Der Krankenhausträger ist ver- 
pflichtet, dem Chefarzt eine ausreichen- 
de Personalausstattung zur Verfügung  
zu stellen5. Auch im Sinne der Patienten-
sicherheit darf es keinen anderen Ansatz 

geben. Im Spannungsfeld zwischen öko-
nomischen Erwägungen und Sorgfalts-
pflichten räumt der BGH in Zivil- und 
Strafsachen eindeutig der Sicherheit der 
Patientin / des Patienten Vorrang ein.

Einsicht in Patientenakte: 
Ausdruck kostenfrei?

RAin Vera Sperber, Nürnberg
Aufgrund des Behandlungsvertrags ha- 
ben Patientinnen und Patienten das 
Recht, in ihre Krankenunterlagen Ein
sicht nehmen zu können. In § 630g Abs. 
2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist 
normiert: 

„Dem Patienten ist auf Verlangen un­
verzüglich Einsicht in die vollständige, 
ihn betreffende Patientenakte zu gewäh­
ren […]. Der Patient kann auch elektro­
nische Abschriften von der Patientenakte 
verlangen. Er hat dem Behandelnden  
die entstandenen Kosten zu erstatten.“ 

Art. 15 Abs. 3 der Datenschutzgrund
verordnung (DSGVO) normiert ferner:

„Der Verantwortliche stellt eine Kopie 
der personenbezogenen Daten, die Ge- 
genstand der Verarbeitung sind, zur Ver- 
fügung. Für alle weiteren Kopien, die 
die betroffene Person beantragt, kann 
der Verantwortliche ein angemessenes 
Entgelt […] verlangen.“ 

Die Regelung wird wie folgt begründet 
(63. Erwägungsgrund):

„1Eine betroffene Person sollte ein Aus­
kunftsrecht hinsichtlich der sie betreffen­
den personenbezogenen Daten, die er­
hoben worden sind, besitzen und dieses 
Recht problemlos und in angemessenen 
Abständen wahrnehmen können, um 
sich der Verarbeitung bewusst zu sein 
und deren Rechtmäßigkeit überprüfen 
zu können. 2Dies schließt das Recht be­
troffene Personen auf Auskunft über ihre 
eigenen gesundheitsbezogenen Daten 
ein, etwa Daten in ihren Patientenakten, 

die Informationen wie beispielsweise 
Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, 
Befunde der behandelnden Ärzte und  
Angaben zu Behandlungen oder Ein- 
griffen enthalten. 3Jede betroffene Pers- 
on sollte daher ein Anrecht darauf 
haben zu wissen und zu erfahren, ins- 
besondere zu welchen Zwecken die 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden und, wenn möglich, wie lange 
sie gespeichert werden, wer die Empfän­
ger der personenbezogenen Daten sind, 
nach welcher Logik die automatische 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt und welche Folgen eine solche 
Verarbeitung haben kann, zumindest in 
Fällen, in denen die Verarbeitung auf 
Profiling beruht. …“

Damit besteht ein Widerspruch zwi-
schen der Regelung im BGB und der 
in der DSGVO: Nach der Regelung des 
BGB ist bereits die erste Kopie kosten-
pflichtig6, nach der DSGVO kann der 
Verantwortliche jedoch ein Entgelt erst 
ab der zweiten Kopie verlangen. Ferner 
ist unklar, was gilt, wenn das Auskunfts-
verlangen mit einem anderen als dem im 
obigen Satz 1 des 63. Erwägungsgrunds 
genannten Zweck oder gar nicht be
gründet wird. 

Genau über diese Fragen hatte der 
BGH zu entscheiden. Da es sich bei der 
DSGVO um eine europäische Regelung 
handelt, die grundsätzlich gegenüber 
dem deutschen Recht vorrangig ist, legte 
der Bundesgerichtshof dem Europäi
schen Gerichtshof (EuGH) die Fragen 
(Kostenpflicht, Begründungserfordernis) 
zur Vorabentscheidung vor.7 

Mit Urteil vom 26.10.20238 entschied 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
zugunsten der Patientenseite. 

Er urteilte zunächst, dass Patientinnen 
und Patienten eine vollständige Kopie der 
Dokumente verlangen dürfen, die sich 
in der Patientenakte befinden, wenn dies 
für das Verständnis erforderlich sei. Dies 

4	 Nähere Informationen: Webinarreihe „Recht – erklärt“ → Vortrag „Kündigung erhalten – und jetzt?“ (Juni 2023), für BDA-Mitglieder kostenlos jederzeit abrufbar unter https://
www.bda.de/fortbildung/recht-erklaert.html (Archiv Webinarreihe)

5	 Weis E, Biermann E, Pfundstein A: Personalmangel: Organisationspflichten des Krankenhausträgers = BDAktuell JUS-Letter März 2019, Anästh Intensivmed 2019;60:V33–V34
6	 So auch schon vor Inkrafttreten des Patientenrechtegesetz: Landgericht München I, Urteil vom 9.11.2008, Az. 9 O 5324/08 = BDAktuell JUS-Letter Juni 2010, Anästh Intensiv

med 2010;51:367–368
7	 Bundesgerichtshof, Beschluss vom 29.03.2022, Az.: VI ZR 1352/20
8	 EuGH, Urteil vom 26.10.2023, Az.: C-307/22; abrufbar unter https://www.bda.de/service-recht/rechtsfragen/urteilssammlung.html



BDAktuellV54 � Aus den Verbänden 

News  |  Information  |  Events

© Anästh Intensivmed 2024;65:V51–V54  Aktiv Druck & Verlag GmbH

schließe Daten aus der Patientenakte ein, 
die Informationen wie beispielsweise 
Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, 
Befunde der behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte und Angaben zu Behand-
lungen oder Eingriffen enthalten. Die 
im Streitfall behandelnde Ärztin sei als 
Verantwortliche im Sinne der DSGVO 
für die Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten des Patienten einzuordnen 
und müsse daher auch über alle Daten 
Auskunft erteilen. Wörtlich heißt es in 
dem Urteil (Rn. 79):

Nach alledem ist auf die dritte Frage  
zu antworten, dass Art. 15 Abs. 3 Satz 1  
DSGVO dahin auszulegen ist, dass im  
Rahmen eines Arzt-Patienten-Verhältnis­
ses das Recht auf Erhalt einer Kopie der 
personenbezogenen Daten, die Gegen­
stand einer Verarbeitung sind, umfasst, 
dass der betroffenen Person eine original­
getreue und verständliche Reproduktion 
aller dieser Daten überlassen wird. Die­
ses Recht setzt voraus, eine vollständige 
Kopie der Dokumente zu erhalten, die 
sich in der Patientenakte befinden und 
unter anderem diese Daten enthalten, 
wenn die Zurverfügungstellung einer 
solchen Kopie erforderlich ist, um der 
betroffenen Person die Überprüfung der 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten 
zu ermöglichen und die Verständlichkeit 
der Daten zu gewährleisten. In Bezug auf 
die Gesundheitsdaten der betroffenen 
Person schließt dieses Recht jedenfalls 
das Recht ein, eine Kopie der Daten aus 
ihrer Patientenakte zu erhalten, die Infor­
mationen wie beispielsweise Diagnosen, 
Untersuchungsergebnisse, Befunde der 
behandelnden Ärzte und Angaben zu an 
ihr vorgenommenen Behandlungen oder 
Eingriffen umfasst.

In dem zitierten Urteil entschied der 
EuGH sodann auch eindeutig, dass Pa- 

tientinnen und Patienten das in der 
DSGVO verankerte Recht zustehe, eine 
erste Kopie der Patientenakte zu erhal-
ten, ohne dass dafür zusätzliche Kosten 
entstehen dürfen. Eine Begründung für 
das Verlangen sei nicht erforderlich. 

Mutterschutzlohn wegen Be-
schäftigungsverbot als stillende 
Mutter – Erstattungsanspruch 
der Arbeitgebenden

Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg
Schwangere und stillende Frauen, die 
wegen eines Beschäftigungsverbots teil-
weise oder gar nicht beschäftigt werden 
dürfen, erhalten von den Arbeitgeben- 
den Mutterschutzlohn. Als Mutterschutz
lohn wird das durchschnittliche Arbeits-
entgelt der letzten drei abgerechneten 
Kalendermonate vor dem Eintritt der 
Schwangerschaft gezahlt (§ 18 Mutter-
schutzgesetz – MuSchG9). Krankenkas-
sen erstatten den Arbeitgebenden auf 
Antrag den gezahlten Mutterschutzlohn 
in vollem Umfang (§ 1 Abs 2 Nr. 2 Auf-
wendungsausgleichsgesetz – AAG10).

Das SG Nürnberg bejahte den Erstat-
tungsanspruch einer Zahnarztpraxis, die 
aufgrund eines gefährdungsbedingten 
Beschäftigungsverbotes der angestellten, 
stillenden Zahnärztin Mutterschutzlohn 
zahlte (Urteil vom 04.08.2020, Az. S 7 
KR 3030 / 20). 

Das SG Nürnberg stellt klar, dass der 
Anspruch auf Mutterschutzlohn nicht 
auf die ersten zwölf Monate nach der  
Geburt der Kinder begrenzt ist und wies 
damit die Argumentation der Kranken-
kasse, die sich auf § 7 Abs. 2 MuSchG 
berief, zurück. Nach dieser gesetzlichen 
Regelung haben Arbeitgebende die stil- 
lenden Frauen auf ihr Verlangen wäh
rend der ersten zwölf Monaten nach 

der Entbindung für die zum Stillen er- 
forderliche Zeit freizustellen. In den 
Entscheidungsgründen führt das Gericht 
aus:

„In § 18 MuSchG ist eine derartige Be­
fristung nicht enthalten. Darüber hinaus 
scheidet eine analoge Anwendung von  
§ 7 Abs. 2 MuSchG aus. 

…

Die Begrenzung der Stillzeit auf 12  
Monate, wie in § 7 MuSchG formuliert, 
geht eben von Freistellung von der Ar­
beit aus: Nach einem Jahr wird das Kind 
vielleicht nur noch morgens und abends 
gestillt. Das lässt sich dann mit einem  
normalen Arbeitsplatz gut vereinbaren, 
Stillpausen am Arbeitsplatz sind in der 
Regel nicht mehr notwendig. Es ist je- 
doch von der Natur aus nicht vorgesehen, 
dass mit Beginn des 13. Lebensmonats 
Kinder gar nicht mehr gestillt werden. 
Und das sieht auch der Gesetzgeber 
so: Er hat die höchste zulässige Stillzeit 
keineswegs generell auf die ersten 12 
Monate nach der Entbindung begrenzt. 
Bei einem Beschäftigungsverbot liegen 
aber am Arbeitsplatz Gefährdungsrisiken 
vor, die eine Beschäftigung der werden­
den oder stillenden Mutter verbieten. 
Stillt sie länger als ein Jahr, und sei es  
nur morgens oder abends, ändert sich 
daran nichts.“

Fazit
Der Anspruch auf Freistellung während 
der Stillzeit ist auf zwölf Monate nach 
der Geburt des Kindes begrenzt. Diese 
zeitliche Regelung gilt nicht für den Ge-
sundheitsschutz. Arbeitgebende müssen 
über die gesamte Stillzeit sicherstellen, 
dass Gesundheitsgefährdungen für Stil-
lende und ihr Kind ausgeschlossen sind.

Ausführliche Informationen zu dem 
Thema Mutterschutz – Rechtliche Rah- 
menbedingungen und praktische Umset-
zung in der Anästhesiologie, Schmerz-
therapie, Intensiv- und Palliativmedizin 
finden Sie auf der BDA-Homepage:  
https://www.bda.de/service-recht/mutter- 
schutz-in-der-anaesthesiologie.html. 

9	 https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/
10	https://www.gesetze-im-internet.de/aufag/
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